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Für den Frieden:

Schwerter kaufen

V O N P E T E R S C H A L L E N B E R G

Die Sozialethik ist die kleinere (und jün-
gere) Schwester der Moraltheologie. Der
Vater von beiden ist der Vater Jesu Chris-
ti, der Vater aller Getauften. Hinzu kommt
der Hinweis Jesu: „Seid vollkommen, wie
Euer Vater im Himmel vollkommen ist!“
(Mt 5,48) Die Mutter aber der Sozialethik
ist die politische Ethik des heiligen Augu-
stinus. In seinem Hauptwerk „Über den
Gottesstaat“ denkt er über das Leben der
getauften Christen in der Welt nach – in
der Welt und doch nicht von der Welt, in
der Welt der Bosheit und Gewalt und doch
nicht von Bosheit und Gewalt stammend,
sondern vom Vater im Himmel. Augusti-
nus entwickelt die Lehre vom gerechten
Krieg gegen das Böse in der Welt im Aus-
gang von der Geschichte von Kain und
Abel. Dort sagt bekanntlich Gott zu Kain,
der schon halb vom Bösen übermannt ist:
„Auf Dich hat die Sünde als Dämon es ab-
gesehen; doch Du werde Herr über ihn!“
(Gen 4,7) Bekanntlich hat Gott keinen
Erfolg damit bei Kain, denn dieser er-
schlägt flugs seinen Bruder Abel. Augusti-
nus schließt daraus: Weder göttliche noch
menschliche Ermahnungen nutzen im An-
gesicht von Aggression und Gewalt; es
braucht den Staat als moralisches Mini-
mum der Gerechtigkeit und das staatliche
Gewaltmonopol. Was dann noch fehlt ist
das göttliche Maximum der Liebe. Das ist
allerdings nicht Aufgabe und Ziel der So-
zialethik, sondern der Moraltheologie und
ihrer Hinführung zu den Sakramenten.
Das Recht wird vom Staat erzwungen, die
Liebe wird von Gott angeboten. Augusti-
nus kennt aber noch eine zweite, recht un-
bekannte Stelle der Heiligen Schrift. In
den Abschiedsreden sagt der Herr zu den
Jüngern, kurz vor seiner Gefangennahme:
„Wer aber kein Geld hat, soll seinen Man-
tel verkaufen und sich dafür ein Schwert
kaufen.“ (Lk 22, 36) Und etwas später
sagen die Jünger zum Herrn: „Hier sind
zwei Schwerter!“ Und Augustinus inter-
pretiert: Außerhalb des Paradieses und vor
dem Anbruch des Jüngsten Tages herr-
schen Krieg und Gewalt und es gibt zwei
Schwerter, das Schwert der Liebe und das
Schwert des Zwanges – und man muss
bereit sein, notfalls mit dem Schwert der
gerechten Gewalt, also mit Waffen, gegen
das Böse zu kämpfen. Daraus entwickelt
sich die katholische Friedensethik mit der
Lehre vom gerechten Verteidigungskrieg:
Es gibt das Recht auf Selbstverteidigung,
auch eines Landes, und vor allem zum
Schutz der Unschuldigen, besonders der
Frauen, Kinder, älteren Menschen. Damit
ist freilich kein Präventivkrieg zur Vor-
beugung eines Angriffskrieges oder als
staatliche Vorwegnahme des Tyrannen-
mordes erlaubt.
Das gilt zur Stunde und auch an diesem
Osterfest besonders für die unschuldig von
Putins Russland überfallene Ukraine: Sie
hat das Recht zur kriegerischen Verteidi-
gung und Abwehr und sie hat das Recht
zum Erwerb von Waffen. Und der Westen
hat die Pflicht und Schuldigkeit, solche
Waffen zu liefern, denn sie dienen der
Verteidigung des Abel gegen den unge-
rechten Kain. Und es gilt vor Anbruch der
Ewigkeit der Liebe Gottes nicht nur „Du
sollst nicht töten!“, sondern genauso und
manchmal noch mehr: „Du sollst nicht
töten lassen!“ In diesen sauren Apfel
außerhalb des Paradieses zu beißen, ge-
hört auch zum manchmal schmutzigen
und doch notwendigen Geschäft der So-
zialethik!
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Menschenrecht?
Klimaaktivisten loten immer häufiger vor Gericht ihre Chancen aus – mithilfe der Justiz V O N C O R N E L I A H U B E R

V
or dem Ukraine-Krieg dominier-
ten sie oftmals die Schlagzeilen:
Spektakuläre Aktionen von Kli-
maaktivisten, die zu Stoßzeiten

ihre Hände auf Hauptverkehrsstraßen fest-
kleben und bis zu ihrer Entfernung durch
die Polizei lange Staus verursachen und
hierdurch den Klimaschutz nachdrücklich

fordern zudem in den seit 2016 weltweit
gültigen Sustainable Development Goals
(SDGs), umgehend Maßnahmen zur Be-
kämpfung des Klimawandels und seiner
Auswirkungen zu ergreifen. Selbst die Wirt-
schaft hat den Klimaschutz entdeckt, um
sich werbewirksam im Wettbewerb abzuhe-
ben, und auch Privatleute achten zuneh-

Verpflichtung zu einer konkreten Leistung
oder gar einem konkreten politischen Han-
deln, wie es Klimaklagen in der Regel an-
streben. Üblicherweise stellt der EGMR
eine Rechtsverletzung fest und kann den
beklagten Mitgliedsstaat zur Zahlung von
Schadensersatz verurteilen. So wurde die
Türkei im Jahr 2021 zur Zahlung von 2.000

schen Klimaklagen nur zum Teil zuständi-
ge Entscheider. Für die europäische Klima-
politik und Klimagesetzgebung ist überwie-
gend die EU zuständig. So wollen die 27
EU-Mitgliedstaaten mit dem Europäischen
Green Deal bis 2050 klimaneutral werden.
In einem ersten Schritt sollen die Treib-
hausgasemissionen bis 2030 um mindes-
in Erinnerung riefen. Aber es gibt auch an-
dere Akteure, von denen man ein Engage-
ment in diesem Bereich nicht unbedingt er-
wartet hätte: eine zunehmend selbstbe-
wusst auftretende Justiz beginnt, eine zent-
rale Rolle im Umweltschutz einzunehmen.

Klimaschutz über den
Rechtsweg

Die „Climate Justice“-Bewegung möchte
Klimagerechtigkeit über den Weg der auf
Menschenrechte gestützten Klimaklage er-
reichen. Die Klagen richten sich gegen den
Staat als solchen, gegen die Legislative oder
die Exekutive, und auch Private bleiben
nicht verschont. Es ist ein internationales
Phänomen: Klagen werden etwa in
Deutschland, den Niederlanden und Frank-
reich erhoben, aber auch in Kolumbien und
Pakistan. Unter den Klägern sind junge
Menschen wie die sechs Kinder und Ju-
gendlichen im Alter von acht bis einund-
zwanzig Jahren aus Portugal, die Ende
2020 vor den Europäischen Gerichtshofe
für Menschenrechte (EGMR) gezogen sind,
ebenso wie ältere: beim EGMR ist eine Be-
schwerde der „Schweizer Klimaseniorin-
nen“ anhängig, die ein erhöhtes Sterberisi-
ko für ihre Generation durch Hitzewellen
befürchten.

Die Sensibilität für den Klimaschutz ist
weltweit gewachsen: 2015 bekannte sich die
Staatengemeinschaft in Paris zu mehr Kli-
maschutz. Das sogenannte „Zwei-Grad-
Ziel“ dient der Verhinderung eines Tempe-
raturanstiegs der weltweiten Durch-
schnittstemperatur über 2 Grad Celsius.
Weiter verpflichteten sich die Industriena-
tionen, darunter auch Deutschland, zu-
nächst bis 2025, jährlich rund 100 Milliar-
den Dollar für Klimaschutzprojekte und
-initiativen in Entwicklungsländern bereit-
zustellen. Außerdem sollen alle Emissionen
von Industrie, Verkehr und anderen Ver-
brauchern bis 2050 möglichst auf Null re-
duziert werden. Die Vereinten Nationen
mend auf klimaschützendes Verhalten.
Trotz aller Bemühungen nimmt der welt-

weite Treibhausgasausstoß aber weiter zu.
Es erscheint fraglich, ob die hochgesteckten
Ziele der Klimakonferenz von Paris er-
reicht werden können. Der Gang zu Gericht
scheint für die „Climate Justice“-Bewegung
der letzte Ausweg aus der Misere zu sein.
Von offensichtlichen Prozessrisiken – die
Zahl der erfolgreichen Klimaklagen ist
noch gering – lassen sie sich nicht abschre-
cken. Unter den erfolgreichen Klagen ragt
das Klimaschutzurteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom März 2021 hervor. Der
Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts
hatte in einer gleichermaßen hochgelobten
wie stark kritisierten Entscheidung verfas-
sungsrechtliches Neuland betreten, indem
er mit der eingriffsähnlichen Vorwirkung
intertemporaler Freiheitsgewährleistung
argumentierte. Einstimmig waren die Rich-
ter der Meinung, dass die Politik beim Kli-
maschutz nachbessern müsse, um Frei-
heitsrechte künftiger Generationen zu
schützen. Der Gesetzgeber hat nun bis En-
de 2022 die Reduktionsziele für Treibhaus-
gasemissionen für die Zeit nach 2030 näher
zu regeln.

Ein weiteres prominentes Beispiel ist der
Fall Royal Dutch Shell. Der Ölkonzern
wurde Ende Mai 2021 in den Niederlanden
verurteilt, seine Treibhausemissionen bis
2030 um 45 Prozent im Vergleich zu denen
des Jahres 2019 zu reduzieren. Nach Auf-
fassung des Gerichts ergibt sich dieser An-
spruch aus der allgemeinen Sorgfaltspflicht
des niederländischen Zivilrechts in Verbin-
dung mit den Menschenrechten.

Die Justizialisierung des Klimaschutzes
wirft indes eine Vielzahl an Fragen auf. Die
Menschenrechte, auf die sich viele Kläger
stützen, sollen die Rechte des Einzelnen
gegen staatliche Macht verteidigen. Ob glo-
baler Klimaschutz aber überhaupt eine An-
gelegenheit individuellen Menschenrechts-
schutzes sein kann, wird in Fachkreisen kri-
tisch gesehen. Auch kennt der EGMR keine
€ Schadensersatz an eine Reinigungskraft
des Bildungsministeriums verurteilt. Die
Richter befanden, die fristlose Entlassung
der Frau, die auf Facebook verschiedenen
gesellschaftskritischen Postings ein „like“
gegeben hatte, verstoße gegen das Recht auf
freie Meinungsäußerung.

Gerät die Gewaltenteilung
in Gefahr?

Im Erfolgsfall führen Klimaklagen ledig-
lich dazu, dass weitere langfristige Konzep-
te seitens des Staats zu erstellen sind, wie
sich etwa bei der Forderung des Bundesver-
fassungsgerichts nach einer forcierten Re-
duktionsplanung zeigt. Den Klägern wäre
jedoch mit konkreten, lokalen Maßnahmen
wie Deichbaumaßnahmen oder Wiederauf-
forstungshilfen mehr geholfen.

Vor allem aber kratzt die zunehmende
Einschaltung der Judikative an dem aus gu-
tem Grund ausbalancierten Gefüge der Ge-
waltenteilung. Im modernen Verfassungs-
staat wäre es Aufgabe der Legislative, zur
Bekämpfung des Klimawandels entspre-
chende Gesetze zu verabschieden, die die
Exekutive schließlich umsetzt. Stattdessen
geben die Gerichte Handlungsanweisungen
an die Parlamente. Die neue Klimaschutz-
rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts leitet aus den Grundrechten einen
staatlichen Vorsorge-, Planungs- und Ver-
teilungsvorbehalt ab. Noch ist unklar, ob
sich diese Entwicklung mit Blick auf die
Staatszielbestimmung des Art. 20 a GG auf
den Klimaschutz beschränkt oder auch
Auswirkungen auf die staatlichen Finanzen
oder die Sozialsysteme haben wird. Jeden-
falls begrenzt die gerichtliche Einführung
von Nachhaltigkeitsgrenzen heutige im de-
mokratischen Prozess ergangene Entschei-
dungen. Die Bedeutung der demokrati-
schen Entscheidungsfreiheit nimmt damit
ab.

Weiter betreffen die an die Mitgliedsstaa-
ten und den EGMR adressierten europäi-
tens 55 Prozent gegenüber dem Stand von
1990 sinken. Eine weitere systemische
Grenze besteht darin, dass aufgrund der
politischen Verhältnisse weder bei dem
weltweit größten Treibhausgasemittenten
China noch bei anderen wichtigen Staaten
wie Russland, Saudi-Arabien oder Vene-
zuela Klimaschutzpolitik via Gerichtsent-
scheidung funktioniert. Die in westlichen
entwickelten Rechtsstaaten erwirkten Kli-
maschutzurteile entfalten somit nur in
einem kleinen Teil der Welt Wirksamkeit.

Äußerst problematisch sind die Klima-
klagen gegen Private, wie sich bei der Klage
gegen den Ölkonzern Shell zeigt. Den Ein-
wand des Unternehmens, es halte sich im
Rahmen des geltenden Rechts, insbesonde-
re des EU-Emissionshandels, wies das Ge-
richt zurück. Stattdessen seien die bislang
für staatliche Klimaschutzverpflichtungen
herangezogenen Grundrechte aus Art. 2
und 8 EGMRK auch für private Akteure
verbindlich. Sollte dieses Beispiel Schule
machen – in Deutschland erhob die Deut-
sche Umwelthilfe bereits Klagen gegen
BMW, Wintershall Dea und andere Unter-
nehmen -, verlieren Gesetze ebenso wie
Vorgaben der Exekutive an Bedeutung. Die
Planungssicherheit für die Unternehmen
geht verloren, eine allgemeine Rechtsunsi-
cherheit in der Wirtschaft ist zu befürchten.

Zusätzlich auferlegte teure Maßnahmen
könnten so manches Unternehmen in die
Verlustzone führen. In jedem Fall sind die
Klimaklagen deutlicher Ausdruck eines
Vertrauensverlusts gegenüber den staatli-
chen Organen. Diesen lauten Weckruf soll-
te die Politik wahrnehmen. Und sollte hie-
raus die Erkenntnis gewinnen, dass Um-
weltschutz nicht in den kurzen Zyklen bis
zur nächsten Wahl gedacht werden darf,
sondern langfristige Entscheidungen der
demokratisch legitimierten Organe ver-
dient. Denn die entscheidenden Weichen-
stellungen für mehr Klimaschutz sind von
der Legislative zu setzen – nicht jedoch von-
seiten der Judikative.
Klimaschutz – ein einklagbares
Klimaschutz wird zunehmend „Justizsache“ – auch Urteile des Bundesverfassungsgerichts greifen immer stärker in Vorrechte der Legislative ein. Foto: dpa


